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Gemeinsam helfen WIR! 
 
Die aktuelle Teuerungssituation, vor allem im Ener-

giebereich, trifft auch viele Neumarkterinnen und 

Neumarkter sehr hart.  

Da wir uns als Marktgemeinde unserer sozialen 

Verantwortung bewusst sind, sehen wir es als ein 

Gebot der Menschlichkeit, ein Auffangnetz für jene 

zu schaffen, die von der Teuerung im besonderen 

Maße betroffen sind, um so soziale Härten zu mil-

dern.  

Die Marktgemeinde Neumarkt hat daher gemein-

sam mit dem E-Werk Neumarkt, und unter admi-

nistrativer Mithilfe der Caritas, einen Fonds zur 

Teuerungsunterstützung ins Leben gerufen. Dieser 

kann bei Vorliegen der auf den nächsten Seiten 

angeführten Förderkriterien von den Neumarkter 

Bürgerinnen und Bürgern in Anspruch genommen 

werden. Die Ausgabe der zur Verfügung stehenden 

finanziellen Mittel erfolgt in weiterer Folge zielge-

richtet, individuell und diskret anhand einer objekti-

ven Erhebung durch die Caritas. 

Wir hoffen, dass diese finanzielle Soforthilfe jenen 

eine rasche Unterstützung bietet, die diese drin-

gend benötigen.  

Scheuen Sie sich nicht, diese Hilfestellung in An-

spruch zu nehmen! 

 
Marktgemeinde  
Neumarkt in der Steiermark  
8820 Neumarkt in der Steiermark | Hauptplatz 4 | 
Bezirk Murau 

Gemeinsam helfen WIR! 
Bürgermeister 

Josef Maier  

 

Beratung : 

Um diese Hilfestellung in Anspruch nehmen zu 

können, ersuchen wir Sie, sich mit Frau Dipl. 

SBP
in 

Teuta Abrashi von der Caritas in Verbin-

dung zu setzen, um mit ihr einen Beratungster-

min zu vereinbaren.  Bei diesem wird, nach Vor-

lage der erforderlichen Unterlagen, festge-

stellt, ob und wenn ja, in welcher Weise die Un-

terstützung erfolgen soll.  

 

Da die Beratungstermine der Caritas begrenzt 

sind, haben Sie auch die Möglichkeit die Teue-

rungsunterstützung per E-Mail zu beantragen.  

In diesen Fällen können Ihnen  unsere Communi-

ty Nurses,  Frau DGKP Sabrina Wieland, MA und 

Frau DGKP Patricia Prieler-Rameder 

(03584/2407-75) jeden Dienstag in der Woche 

von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr Hilfestellung leisten. 

Kontaktdaten Caritas:  
 

Dipl.SBP
in
 Teuta Abrashi 

Tel.: 0676/88015-377 

E-Mail: teuta.abrashi@caritas-steiermark.at 



2 

Wir gehen einen Schritt  
mit Ihnen,  

 
• wenn Sie, aus welchen Gründen auch immer, in 

Schwierigkeiten geraten sind, 

• erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen existenzsi-
chernde Maßnahmen 

• und bemühen uns, in Zusammenarbeit mit der 
Pfarrcaritas und verschiedenen anderen Stellen, 
Ihre Lebensgrundlage abzusichern und eine 
nachhaltige Verbesserung herbeizuführen. 

Das Angebot: 
 

• Gesprächsmöglichkeit 

• Unterstützung in herausfordernden Lebenssi-
tuationen (Wohnung, Familie, Finanzen, phy-
sische und psychische Gesundheit) 

• Hilfestellung bei verschiedenen Stellen 
(Ämter und Behörden, Vermieter, Energiever-
sorgungsunternehmen) 

• Sachleistung 

• Finanzielle Einmalhilfe 

 

Beratungstage der Caritas auch 
in Murau: 

 

Frau Dipl. SBP
in
 Abrashi bietet in Murau ab 

04.01.2024 jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat 
von 08:00 Uhr -12:00 Uhr im Carla Laden Murau, 
Schillerplatz 10, 8850 Murau kostenlose Bera-
tungstage an. 

Auch hier ersuchen wir Sie unbedingt um vorhe-
rige telefonische Kontaktaufnahme zur Termin-
vereinbarung.   

 

Online Beratung: 

 

Neben der persönlichen Beratung bietet die Cari-
tas Beratungsstelle zur Existenzsicherung auch 
eine schriftliche Chat Beratung auf 

www.caritas-steiermark.at/onlineberatung an. 

Hier erhalten Sie online, gratis und anonym Bera-
tung rund um das Thema Existenzsicherung. 

Dringend erforderliche  
Unterlagen: 

 
• Meldezettel aller im Haushalt wohnender 

Personen 
 

• Einkommensnachweis (auch Bedarfsorien-
tierte Mindestsicherung, Notstandshilfe, 
Arbeitslosengeld, Kinderbetreuungsgeld,…) 

 

• Nachweis über Familienbeihilfe, Wohnun-
terstützung 

 

• Nachweis über die monatlichen Ausgaben 
(Miete, Strom, Heizung, diverse Versiche-
rungen, Kredite und Ratenzahlungen, Kin-
derbetreuung,…) 

 

• Nachweis über Alimente, Unterhaltsver-
pflichtungen 

 

• Aufenthaltsnachweise (Konventionspass, 
Aufenthaltsbewilligung,…) 

 

• Anmeldebescheinigung für EU-BürgerInnen 
(Beantragung bei der Landesregierung 
oder der Bezirksverwaltungsbehörde) 

Voraussetzung für die Zuerkennung der 

Unterstützungsleistung ist die vollständige 

Vorlage der erforderlichen Unterlagen . 

 

      Voraussetzungen für  
      einen Beratungstermin: 

• Volljährige Person 

• Hauptwohnsitz oder rechtmäßiger Dauer-
aufenthalt in der Marktgemeinde Neumarkt 


